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1. Änderungssatzung zur Beitrags- und Gebührensatzung - Abwasser des 
WasserZweckVerbandes Malchin-Stavenhagen - Erhöhung der 
Schmutzwassergebühr

Behandlung Termin Beratungsfolge
Öffentlich 08.01.2015 Stadtvertretung Neukalen

Information:
Auf Grund der kontinuierlich steigenden Kosten ist es unumgänglich, dass der WZV MC-
Stavenhagen die Gebühren für die Abwasserentsorgung erhöht. Dies wurde aufgrund der 
Tendenz, die in den letzten Jahren bereits ersichtlich war, in den Gremien des 
WasserZweckVerbandes beraten und festgelegt. Diese Schmutzwassergebührenerhöhung 
ist auch erforderlich, nach dem in den vergangenen 17 Jahren im Abwasserbereich keine 
Gebührenveränderungen für den Privathaushalt vorgenommen wurden.

Gründe für die notwendige Gebührenerhöhung:
1. Rückgang der Einwohnerzahl um 29 % dementsprechend wurde weniger Abwasser 

aus den Privathaushalten zugeführt,
2. Investitionen seit 1993 im Wert von 94 Mio. € dies bedeutet, dass jährlich hohe 

Abschreibungen (jährlich zwischen 1,4 und 1,8 Mio. €) durch den WZV erwirtschaftet 
werden müssen,

3. Kosten für Energie, Treibstoffe und Chemikalien sind seit 2003 um ca. 29 % 
gestiegen (2003: 3,7 Mio. €; 2013: 5,2 Mio. €).

Durch die Gebührenkalkulation, die vor etwa 17 Jahren Grundlage für die Gebührensatzung 
war, ist es erreicht worden, dass in den vergangenen Jahren ein Überhang an 
Abwassergebühren erwirtschaftet werden konnte. Dies liegt auch daran, dass 
zwischenzeitlich große Abwasserlieferanten „ans Netz“ gegangen sind. Seit etwa 5 Jahren 
gibt es aber diesen Gebührenüberhang nicht mehr und es ist der Gebührenhaushalt im 
Abwasserbereich regelmäßig durch die Überhänge aus den Vorjahren ausgeglichen worden. 
Diese Reserven sind nun aufgebraucht. Dementsprechend muss durch Veränderung der 
Gebühren nunmehr nachgeregelt werden. 

Anlagen:
Beschlussvorlage vom WZV


